
 

 

  

 

 

  

   
    

  

 

 

 

  
  

   
 

  
 

  

   

    
  

 

 

 

         

        

  

     

      

 

      

    

       

    

        

      

         

    

    

    

    

 

          

 

     

   

        

    

      

          

 

 

 

 

 

     

   

   

  

 

   

   

  

   

   

    

    

     

  

  

  

     

  

   

  

Mitteilung an die Anteilinhaber von 

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund 

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund 

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund 

CREDIT SUISSE FUND 
MANAGEMENT S.A. 
Eingetragener Sitz: 5, rue Jean Monnet, 
L-2180 Luxemburg 

R.C.S. Luxembourg: B 72.925 

(die «Verwaltungsgesellschaft») 

handelnd in eigenem Namen und für den 

CS Investment Funds 13 
Fonds commun de placement 

(der «Fonds») 

Die Anteilinhaber des CS Investment Funds 13 (der «Fonds») werden hiermit 

darüber informiert, dass der Prospekt des Fonds aktualisiert wurde. In diesem 

Zusammenhang wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

1 Mitteilung an die Anteilinhaber des Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond 

Fund und des Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bund Fund (die 

«Subfonds») 

Die Anteilinhaber der Subfonds werden hiermit darüber informiert, dass die 

Verwaltungsgesellschaft den Beschluss gefasst hat, die Anlagegrundsätze der 

Subfonds zu ändern, sodass diese nunmehr über das Programm China Interbank 

Bond Market (CIBM) Direct in China investieren können. 

Die Anteilinhaber der Subfonds werden des Weiteren darüber informiert, dass der 

Prospekt des Fonds aktualisiert wurde und nun festlegt, dass der Kapitalbetrag der 

Vermögenswerte jedes Subfonds, die Gegenstand von Total Return Swaps sein 

können, bis zu 20% des Nettovermögenswerts des Subfonds auf Grundlage des 

Commitment-Ansatzes betragen kann. Es wird allgemein erwartet, dass solche Total 

Return Swaps zwischen 0% und 20% des Nettovermögenswerts des jeweiligen 

Subfonds auf Grundlage des Commitment-Ansatzes betragen werden. Unter 

gewissen Umständen kann dieser Anteil höher sein. 

Die obigen Angaben sind eine Klarstellung und keine Änderung der aktuellen 

Anlagepolitik dieser Subfonds. 

2 Mitteilung an die Anteilinhaber des Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus 

USD (der «Subfonds») 

Die Anteilinhaber des Subfonds werden hiermit darüber informiert, dass die 

Verwaltungsgesellschaft den Beschluss gefasst hat, den Subfonds von einem den 

Index nachbildenden Subfonds hin zu einem aktiv verwalteten Subfonds neu 

auszurichten. Daher lauten das neue Anlageziel und die neuen Anlagegrundsätze wie 

folgt: 

Aktuelles Anlageziel und aktuelle 

Anlagepolitik 

Neues Anlageziel und neue 

Anlagepolitik 

Innerhalb dieses Subfonds soll jeweils 

eine währungsbereinigte Performance 

erzielt werden, die im Einklang mit der 

Entwicklung des Bloomberg Commodity 

Index (nachfolgend der «Referenzindex») 

steht. Die Anlagepolitik der Subfonds 

besteht darin, unter Verwendung diverser 

derivativer Finanzinstrumente, die 

ähnliche statistische Charakteristika 

(Anlagerendite und Volatilität) aufweisen 

Das Anlageziel des Subfonds ist es, 

maximalen Wertzuwachs zu erzielen, 

indem in die Rohstoffmärkte investiert 

wird. Die Anlagepolitik der Subfonds 

besteht darin, diverse derivative 

Finanzinstrumente zu verwenden. 

Dabei werden die durch die Derivate 

eingegangenen Verpflichtungen 

dauernd durch Bankeinlagen, 

Geldmarktinstrumente oder 
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wie der Referenzindex, die Entwicklung Schuldverschreibungen mit einer 

des Referenzindexes möglichst genau zu Restlaufzeit von maximal 12 Monaten 

replizieren. Dabei werden die durch die (sogenannte «liquide Mittel») 

Derivate eingegangenen Verpflichtungen abgedeckt, wobei währungsmäßig 

dauernd durch Bankeinlagen, mindestens 90% dieser Anlagen in 

Geldmarktinstrumente oder US-Dollar getätigt werden. 

Schuldverschreibungen mit einer 

Restlaufzeit von maximal 12 Monaten 

(sogenannte «liquide Mittel») abgedeckt, 

wobei währungsmäßig mindestens 90% 

dieser Anlagen in US-Dollar getätigt 

werden. 

Der Subfonds strebt somit einen 

Gesamtertrag an, der aus der 

Wertentwicklung der eingesetzten 

Derivate auf den Referenzindex und den 

Zinsen auf den Anlagen in liquiden Mitteln 

besteht. 

Aktueller Abschnitt «Anlagen des 

Subfonds» 

Neuer Abschnitt «Anlagen des 

Subfonds» 

Zur Nachbildung des Referenzindexes Die Vermögenswerte des Subfonds 

investiert der Subfonds im Sinne des werden im Sinne des Artikels 41 (1) g) 

Artikels 41 (1) g) des Gesetzes vom 17. des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 

Dezember 2010 in derivative in derivative Finanzinstrumente wie 

Finanzinstrumente wie Swaps, Index Swaps, Index Forwards oder Futures 

Forwards oder Futures und Optionen, die und Optionen auf Rohstoffindizes oder 

sich auf den Referenzindex in Zertifikate auf Rohstoffindizes 

beziehungsweise auf die einzelnen Sub- investiert, sofern diese Zertifikate von 

Indizes beziehen, oder in Zertifikate auf erstklassigen Banken (bzw. Emittenten, 

den Referenzindex beziehungsweise auf welche einen solchen erstklassigen 

die einzelnen Sub-Indizes, sofern diese Banken gleichwertigen Anlegerschutz 

Zertifikate von erstklassigen Banken bieten) ausgegeben werden, einen 

(bzw. Emittenten, welche einen solchen Wertpapiercharakter im Sinne des 

erstklassigen Banken gleichwertigen Artikels 41 (1) a) bis d) des Gesetzes 

Anlegerschutz bieten) ausgegeben vom 17. Dezember 2010 haben und 

werden, einen Wertpapiercharakter im ausreichend liquide sind. Die Zertifikate 

Sinne des Artikels 41 (1) a) bis d) des müssen in bar abgerechnete 

Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Instrumente sein und ihre Bewertung 

haben und ausreichend liquide sind. Die muss regelmäßig und jederzeit 

Zertifikate müssen in bar abgerechnete transparent auf der Basis des zuletzt 

Instrumente sein und ihre Bewertung verfügbaren Börsenkurses erfolgen 

muss regelmäßig und jederzeit oder, sofern dieser Kurs den 

transparent auf der Basis des zuletzt tatsächlichen Marktwert nicht 

verfügbaren Börsenkurses erfolgen oder, angemessen widerspiegelt, durch eine 

sofern dieser Kurs den tatsächlichen unabhängige Bewertungsstelle 

Marktwert nicht angemessen vorgenommen werden. Die Zertifikate 

widerspiegelt, durch eine unabhängige dürfen keinen Hebeleffekt beinhalten. 

Bewertungsstelle vorgenommen werden. 

Die Zertifikate dürfen keinen Hebeleffekt (Der Rest dieses Abschnitts bleibt 

beinhalten. gleich.) 

[…] 

Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Subfonds infolge der oben 

erwähnten Neuausrichtung nicht mehr für eine Ausnahme der reduzierten Steuer von 
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0,01% des Nettovermögens für Anteile infrage kommt, die an mindestens einer 

Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten und anerkannten Markt, der dem 

Publikum offensteht und regelmäßig stattfindet, notiert sind oder gehandelt werden. 

Die Anteilinhaber des Subfonds werden hiermit des Weiteren darüber informiert, 

dass der Prospekt des Fonds aktualisiert wurde und nun festlegt, dass der 

Kapitalbetrag der Vermögenswerte des Subfonds, die Gegenstand von Total Return 

Swaps sein können, bis zu 130% des Nettovermögenswerts des Subfonds auf 

Grundlage des Commitment-Ansatzes betragen kann. Es wird allgemein erwartet, 

dass solche Total Return Swaps zwischen 90% und 115% des 

Nettovermögenswerts des Subfonds auf Grundlage des Commitment-Ansatzes 

betragen werden. Unter gewissen Umständen kann dieser Anteil höher sein. 

Anteilinhaber des Fonds, die mit den Änderungen unter Punkt 2 nicht einverstanden 

sind, können ihre Anteile kostenfrei bis zum 28. September 2017 zurückgeben. Alle 

Änderungen treten am 29. September 2017 in Kraft. 

Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass – sobald die obigen Änderungen 

in Kraft treten – der neue Prospekt des Fonds, die wesentlichen 

Anlegerinformationen sowie die Vertragsbedingungen gemäß den Vorgaben des 

Prospekts am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder online unter www.credit-

suisse.com erhältlich sind. 

Luxemburg, 28. August 2017 

Die Verwaltungsgesellschaft 

Zusätzlicher Hinweis für Anleger in Deutschland 

Die Anteilsinhaber werden darauf hingewiesen, dass der Prospekt, die Vertragsbedingungen des Fonds sowie die KIIDs gemäß den 
Bestimmungen des Prospekts kostenlos am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft und bei den deutschen Informationsstellen 

Deutsche Bank AG (Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main) und Credit Suisse (Deutschland) AG (Taunustor 1, D-60310 
Frankfurt am Main) in Papierform erhältlich sind oder im Internet auf der folgenden Website eingesehen werden können: 

www.credit-suisse.com. 

Zusätzlicher Hinweis für Anleger in Liechtenstein 

Zahl- und Informationsstelle im Fürstentum Liechtenstein ist die LGT Bank AG, Vaduz. 

Zusätzlicher Hinweis für Anleger in Österreich 

UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8, A-1010 Wien, ist die Zahlstelle für Österreich. 
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